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An das 

Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst 

Hinoritenp1atz 5 
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-Datum 

Zl. 13.462/ 
18-3/83 

ÖD-Dr.Be 2511 
Telefon (02221 653765 

Ourchwahl 288 19.10.1983 

Hellcf!: 

Entwurf eines Bundesgesetzes über das 
Dienstrecht der Landeslehrer - Landes­
l.�hrc:r.-Dicnstrechtsgesetz - LDG_�_�?)_ 

Der Österreichische Arbeiterkammertag spricht sich für die 

Schaffung einas umfassenden Dienstrechtsgesetzes für L,andes­

lehrer aus, welches mit den für Landeslehrer erforderlichen 

Abweichungen dem Beamten-Dienstrcchtsgesetz 1979 ent:spricht. 

Seitens der Lehrerschaft bestehen jedoch noch Wünsche, welche 

nach Meinung des Österreichischen l\rbeiterkammertages im 

'Entwurf Berücksichtigung finden sollten. Vor allem wird eine 

Ergänzung der mit der Änderung der Lehrverpflichtung in Zu­

sarn.mt=mhang stehenden Regelungen angestrebt. 

Da die für die Abgabe d�r Stellungnahme vorgesehene Frist 

sehr knapp bemessen war, konnten die einzelnen Regelungen 
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ÖSTERREICI-IISCHER ARBEITEnKAMMERTAG 

mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nicht mehr im 

Detail koordiniert werden. Es wird daher ersucht, auf 

die in der Stellungnahme der Gewerkschaft Öffentlicher 

Dienst zum Ausdruck gebrachten Forderungen und Ergfinzungs­

wünsche der Lehrerschaft Bedacht zu nehmen. 

Der Präsident: 

Blall 2 
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